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Die Neuauflage der kantonalen Energiestrategie (energie-
AARGAU) weist die Richtung der zukünftigen kantonalen Ener-
giepolitik. Die Steigerung der Energieeffizienz sowie der Ausbau 
der erneuerbaren Energien bleiben weiterhin zentrale Elemente 
des kantonalen Strategiepapiers. Neu sind die mit dem Bund 
abgestimmten quantitativen Zielvorgaben sowie ein Bündel an 
Massnahmen, die aufzeigen, wie der Kanton Aargau in Zukunft 
die ihm übertragenen Aufgaben angehen wird.

Der Grosse Rat des Kantons Aargau 
hat am 2. Juni 2015 die Neuauflage von 
energieAARGAU als Planungsbericht 
mit deutlichem Mehr verabschiedet. 
Dieser ersetzt die Energiestrategie aus 
dem Jahr 2006 und zeigt die Stoss-
richtung der kantonalen Energiepoli-
tik der kommenden zehn Jahre auf. 
Damit erfüllt der Regierungsrat auch 
den im kantonalen Energiegesetz (§ 13 
EnergieG) verankerten Auftrag einer 
Energieplanung.
Bei der Überarbeitung der Strategie 
wurden der Entscheid von Bundesrat 
und Parlament zum Ausstieg aus der 
Kernenergie, die Energiestrategie 2050 
des Bundes, die Entwicklungen der 
Energie- und CO2-Märkte sowie wei-
tere nationale und internationale Ent-
wicklungen berücksichtigt. Die Stra-
tegie ist abgestimmt mit den übrigen 
kantonalen Strategien und Konzep-
ten aus den Gebieten Raumplanung, 
Mobilität und Umwelt. Die Energie-

politik wird in wesentlichen Teilen 
vom Bund bestimmt. Der Kanton 
Aargau will aber in seinen Kompe-
tenzbereichen die Möglichkeiten nut-
zen, die übergeordneten Zielsetzun-
gen des Bundes zu unterstützen. Im 
Zentrum stehen die Steigerung der 
Energieeffizienz und der Ausbau der 
erneuerbaren Energien mit einem 
Schwerpunkt im Gebäudebereich.

Leitlinien
Die Aargauer Energiepolitik orientiert 
sich an drei Leitlinien:

 h Erhaltung der Versorgungssicher-
heit
 h Nachhaltige Entwicklung
 h Stärkung des Energiekantons

Diese Leitlinien basieren auf den drei 
Dimensionen der Nachhaltigkeit (Um-
welt, Wirtschaft, Gesellschaft) und zie-
len auf den Erhalt der Versorgungssi-
cherheit ab, aber auch auf die Stär-
kung des Energiekantons.

Als Standortkanton einer schweizweit 
einzigartigen Kombination aus Ener-
gieforschung, Fachhochschule, Ener-
gie- und Elektrotechnik-Unternehmen, 
energieintensiver Industrie (Kunst-
stoff-, Maschinen- und Metallindust-
rie) und vieler innovativer KMU soll 
im Aargau diese einmalige Konstella-
tion genutzt werden, um eine Vorrei-
terrolle einzunehmen, Themen aktiv 
vorzugeben und «intelligente» Lösun-
gen für die Zukunft zu entwickeln. 
Letztere sollen helfen, die Umsetzung 
der Energiestrategie 2050 zu ermögli-
chen und die im folgenden Abschnitt 
aufgeführten Hauptziele zu erreichen.

Vier Hauptziele
Aus den energiepolitischen Zielen des 
Bundes werden für den Kanton Aar-
gau zwei Effizienzziele, ein Produk-
tions- und ein Versorgungssicher-
heitsziel als kantonale Hauptziele 
übernommen:

 h Energieeffizienz
 h Stromeffizienz
 h Erneuerbare Stromproduktion
 h Versorgungssicherheit

Die Reduktionsziele des Bundes im 
Energiebereich sind spezifisch pro Per-
son definiert und können durch den 
Kanton Aargau direkt übernommen 
werden. Mit einem Pro-Kopf-Ziel ist 
die Zielerreichung nicht von der Be-
völkerungsentwicklung abhängig. Der 
durchschnittliche Endenergieverbrauch 
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2.1	 Die	drei	kantonalen	Leitlinien

Die Klimaproblematik und die Endlichkeit der fossilen 

Ressourcen erfordern eine nachhaltige Energie- 

versorgung, wie sie unter anderem in der Vision der 

2000-Watt-Gesellschaft angestrebt wird. Mit der 

Umsetzung der Energiestrategie 2050 des Bundes 

werden die Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft noch 

nicht erreicht, sie führt jedoch in diese Richtung.  

Die aargauische Energiepolitik leistet mit einer ratio- 

nellen Energienutzung und der Förderung von 

erneuerbaren Energien ihren Beitrag dazu.

Bei der Erreichung der Ziele sind die Wettbewerbs-

vorteile des Aargaus konsequent zu nutzen. Der 

Aargau ist Standortkanton einer schweizweit einzig-

artigen Kombination aus Energieforschung,  

Fachhochschule, Energie- und Elektrotechnik-Unter-

nehmen, energieintensiver Industrie (Kunststoff-, 

Maschinen- und Metallindustrie) und vieler innova-

tiver KMU. Diese einmalige Konstellation soll genutzt 

werden, um eine Vorreiterrolle einzunehmen, Themen  

aktiv vorzugeben und «intelligente» Lösungen für  

die Zukunft zu entwickeln, welche die Umsetzung 

der Energiestrategie 2050 ermöglichen. 

Die Strategien der kantonalen Energieplanung zur 

Steigerung der Energieeffizienz und zum Ausbau der 

erneuerbaren Energien unter Einhaltung 

der Klimaziele richten sich nach folgenden 

Leitlinien:

– Nachhaltige Entwicklung

– Stärkung des Energiekantons

– Erhaltung der Versorgungssicherheit

2.1.1 Leitlinie Nachhaltige Entwicklung

Der Kanton Aargau hält im Rahmen der Revision der 

kantonalen Energiestrategie an den Klimazielen  

fest und verfolgt das Ziel der langfristigen Substitution 

der fossilen Brenn- und Treibstoffe.

Die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen 

auch für die kommenden Generationen kann nur 

gelingen, wenn alle Nutzer von natürlichen Ressourcen 

ihren Beitrag leisten. Dazu gehört ein effizienter 

Umgang mit Ressourcen sowie die Schliessung von 

Stoffkreisläufen. Die Aufgabe des Kantons muss es 

sein, private Haushalte, die Wirtschaft, aber auch die 

Gemeinden frühzeitig in den Prozess einzubinden.  

Die Rahmenbedingungen sind so zu gestalten, dass 

die ambitionierten Ziele von allen partizipierenden 

Interessengruppen erreicht werden können. 

Im Rahmen einer nachhaltigen Energiepolitik sind 
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 Abbildung 7: Verflechtung und Zusammenhänge der Leitlinien
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Die Aargauer Energiepolitik orientiert sich an drei Leitlinien.
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Die Stromproduktion aus neuen er-
neuerbaren Energien (hauptsächlich 
Fotovoltaik) soll bis 2020 mindestens 
340 Gigawattstunden betragen, bis 
2035 sollen es mindestens 1130 Giga-
wattstunden sein. Die Wasserkraft ist 
im Aargau bereits weitgehend ausge-
baut. Verbleibende Potenziale sollen 
jedoch konsequent genutzt werden.
Als viertes und nicht minder wichti-
ges Hauptziel soll die Versorgungssi-
cherheit erhalten bleiben. Diese ist 
von essenzieller Bedeutung für Ge-
sellschaft und Wirtschaft. Denn bei 
einem Ausfall der Energieversorgung 
stehen die grundlegendsten und un-
entbehrlichsten Errungenschaften un-
serer Gesellschaft nicht mehr zur Ver-
fügung. Die Versorgungssicherheit hat 
daher oberste Priorität.
Der Kanton Aargau kann die Energie-
wirtschaft und den Bund in der Erfül-
lung ihrer Aufgaben in den Gebieten 
Energieeffizienz, erneuerbare Strom-
produktion und Netzverstärkung ak-
tiv unterstützen und setzt sich für die 
Aufrechterhaltung der energetischen 
Versorgungssicherheit ein. Insbeson-
dere der Ausbau der erneuerbaren 
Stromversorgung und die dezentrale 
Stromproduktion stellen das Strom-
netz vor grosse Herausforderungen. 
Bei deren Lösung können Erdgas-, 
Wärme- und Kommunikationsnetze 
einen wichtigen Beitrag leisten.

Handlungsfelder und Strategien
Ausgehend von den energiepoliti-
schen Leitlinien und den vier kanto-
nalen Hauptzielen ergeben sich für 
den Kanton 18 Strategien in den Be-
reichen Strom- und Wärmeerzeugung, 
Energieverbrauch sowie übergreifen-

system eingeführt. Projekte und An-
lagen, welche die kostendeckende 
Einspeisevergütung (KEV) oder eine 
Einmalvergütung (EIV) erhalten, wer-
den durch den Kanton nicht zusätz-
lich gefördert (keine «Doppelförderun-
gen»). Im Kanton Aargau sollen je-
doch die vom Bund gesetzten Ziele 
für den Ausbau der neuen erneuerba-
ren Stromproduktion proportional zur 
Bevölkerung übernommen werden. 

pro Person und Jahr soll gegenüber 
dem Referenzjahr 2000 bis 2020 um 
16 Prozent und bis 2035 um 43 Pro-
zent gesenkt werden. Beim durch-
schnittlichen Stromverbrauch pro Kopf 
und Jahr sollen gegenüber dem Refe-
renzjahr 2000 3 Prozent bis 2020 und 
13  Prozent bis 2035 eingespart wer-
den.
Zur Förderung der erneuerbaren Strom-
produktion hat der Bund ein Förder-

Der Kanton Aargau besitzt eine schweizweit einzigartige Kombination aus 
Forschung, Hochschulen und Unternehmen.

19

Leitlinien und Hauptziele der Aargauer Energiepolitik

Wertung hinsichtlich der Bedeutung der einzelnen 

Ziele ist damit nicht verbunden.

2.2.1 Hauptziel 1 Energieeffizienz:  

 Energieverbrauch pro Kopf senken

Die Reduktionsziele des Bundes im Energiebereich 

sind spezifisch pro Person definiert und können 

durch den Kanton Aargau direkt übernommen 

werden. Der durchschnittliche Endenergieverbrauch 

pro Person und Jahr soll gegenüber dem Referenz-

jahr 2000 bis 2020 um 16 % und bis 2035 um 43 % 

gesenkt werden.

Der Energieverbrauch pro Kopf hat im Aargau seit 

1990 bereits um rund 7 % abgenommen. 2012 betrug  

er 26 201 kWh (dies entspricht dem Energieinhalt von 

rund 3000 Liter Erdöl). Mit einem Pro-Kopf-Ziel ist 

die Zielerreichung nicht von der Bevölkerungs- 

entwicklung abhängig.

2.2.2 Hauptziel 2 Stromeffizienz:  

 Stromverbrauch pro Kopf senken

Elektrizität als Energieform nimmt eine Schlüsselrolle 

ein. Mit dem schrittweisen Ausstieg aus der Kern- 

energie kommt der Steigerung der Stromeffizienz 

 Abbildung 10: Endenergieverbrauch pro Kopf im Kanton Aargau
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 Abbildung 11: Stromverbrauch pro Kopf im Kanton Aargau
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Endenergieverbrauch (links) sowie Stromverbrauch pro Kopf (rechts) sollen im Kanton Aargau bis 2035 um  
43 respektive um 13 Prozent gesenkt werden.

Reduktion Energie- und Stromverbrauch
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eine noch grössere Bedeutung zu. Das Effizienz- 

potenzial beim Strom ist zwar ebenfalls gross,  

es muss aber berücksichtigt werden, dass der 

zunehmende Ersatz fossiler Energieträger  

durch Elektrizität (zum Beispiel beim Ersatz von  

Ölheizungen durch Wärmepumpen) zu einer 

Zunahme des Stromverbrauchs führen wird.  

Entsprechend sind die Einsparziele beim Strom, 

verglichen mit den Einsparzielen des Gesamt- 

energieverbrauchs, kleiner.

Der durchschnittliche Stromverbrauch pro Kopf  

und Jahr soll gegenüber dem Referenzjahr 2000 bis 

2020 um 3 % und bis 2035 um 13 % gesenkt werden.

2.2.3 Hauptziel 3 erneuerbare Stromproduktion:

 Erneuerbare Stromproduktion ausbauen

Der Kanton Aargau ist dank seiner Wasserkraft,  

vor allem aber aufgrund der drei Kernkraftwerke in 

Beznau I, Beznau II und Leibstadt, der grösste 

Stromproduzent in der Schweiz. Mit dem schritt- 

weisen Ausstieg aus der Kernenergie wird er  

diese Position nicht halten können. Das vorhandene 

Potenzial im Kanton soll aber genutzt werden, um 

einen Beitrag zum Ausbau der neuen erneuerbaren 

Energien zu leisten. Die Wasserkraft ist im Aargau 

bereits weitgehend ausgebaut. Verbleibende Poten- 

ziale sollen jedoch konsequent genutzt werden. 

Der Bund hat für den Ausbau der neuen erneuerbaren  

Stromproduktion die kostendeckende Einspeise-

vergütung (KEV) eingeführt. Im Kanton Aargau sollen  

die vom Bund gesetzten Ziele für den Ausbau der 

neuen erneuerbaren Stromproduktion proportional 

zur Bevölkerung übernommen werden. Die Strom-

produktion aus neuen erneuerbaren Energien soll  

bis 2020 mindestens 340 GWh betragen, bis 2035  

sollen es mindestens 1130 GWh sein.

2.2.4 Hauptziel 4 Versorgungssicherheit:

 Sichere Energieversorgung beibehalten

Eine sichere Energiever- 

sorgung ist von grosser 

Bedeutung für Gesell- 

schaft und Wirtschaft,  

denn bei einem Ausfall 

stehen die grund- 

legendsten und unent- 

behrlichsten Errungenschaften unserer Gesellschaft 

nicht mehr zur Verfügung. Die Versorgungssicherheit 

hat daher oberste Priorität.

 Abbildung 12: Stromproduktionsziele aus erneuerbaren Energien im Kanton Aargau
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Stromproduktionsziele aus erneuerbaren Energien

Bis 2035 sollen mindestens 1130 Gigawattstunden Strom aus neuen erneu-
erbaren Energien produziert werden.

müssen die exportstarke Energie- und Elektrotech-

nologiebranche, die Bedeutung als Transitkanton bei 

leitungsgebundenen Energieträgern sowie die 

Bereiche Forschung und Entwicklung in den Vorder-

grund gestellt werden. Der Kanton Aargau nimmt 

dabei seine Vermittlungs-, Vernetzungs- und Koordi-

nationsfunktion (unter anderem mit dem Hightech 

Zentrum) wahr.

2.1.3 Leitlinie Erhaltung der 

Versorgungssicherheit

Die Versorgungssicherheit ist ein umfangreiches und 

komplexes Thema. Eine ausschliesslich regionale 

Betrachtung auf kantonaler oder nationaler Ebene 

führt bei der heutigen, stark importabhängigen und 

vernetzten Energieversorgung kaum zu befriedi-

genden Resultaten. Wie die Vergangenheit gezeigt 

hat, kann bereits eine einfache lokale Störung rasch 

zu einer grossräumigen, gar länderübergreifenden 

Unterbrechung der Energieversorgung führen 14. 

Besondere Aufmerksamkeit ist dabei auf die Strom-

versorgung zu richten. Die beträchtliche Abhängig-

keit unserer Gesellschaft von einer funktionierenden 

Stromversorgung sowie die limitierte Speichermög-

lichkeit machen dieses System besonders anfällig. 

14 28. September 2003: Ein Lichtbogen zwischen Leitung und Baum an der Lukmanierleitung führt während der frühen Morgenstunden zu einem 
Stromausfall in Italien und der Südschweiz. 22. Juni 2005: Das SBB-Netz fällt infolge mangelhaften Leistungsmanagements während der 
Hauptverkehrszeit für drei Stunden aus. 4. November 2006: In Teilen von Deutschland, Frankreich, Belgien, Italien, Österreich, Spanien fällt für  
zwei Stunden der Strom aus. Auslöser war die geplante Abschaltung einer Übertragungsleitung für die Ausschiffung eines Kreuzfahrtschiffes.

Versorgungssicherheit ist zusammen mit der Wirt-

schaftlichkeit und der Umweltverträglichkeit der 

Energieversorgung eines der zentralen energiepoli-

tischen Ziele des Bundes. Dem Kanton fallen lediglich 

unterstützende Aufgaben zu. 

Die kantonale Energiepolitik verfolgt das Ziel einer 

umfassenden, sicheren und wirtschaftlich tragbaren 

Energieversorgung mit leitungsgebundener Energie –  

insbesondere Elektrizität, aber auch Erdgas. Der 

Kanton Aargau unterstützt den Bund und die Energie- 

wirtschaft bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und setzt 

sich für eine geordnete Integration der erneuerbaren 

Energien und eine abgestimmte Gestaltung der 

zukünftigen Energiemärkte ein.

2.2	Die	vier	kantonalen	
Hauptziele

Aus den energiepolitischen Zielen des Bundes werden  

für den Kanton Aargau zwei Effizienzziele, ein 

Produktions- und ein Versorgungssicherheitsziel als 

kantonale Hauptziele übernommen respektive 

abgeleitet. Die Reihenfolge orientiert sich an der 

Beeinflussbarkeit der kantonalen Energiepolitik. Eine 

Abbildung 9: Energiekanton Aargau
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aus importierten Energieträgern und 
sind nicht erneuerbar. Darunter fallen 
fossile Energieträger wie Erdöl, Gas 
und Kohle, aber auch Kernbrennstof-
fe und nicht erneuerbare Anteile aus 
Abfall. Mittels Energieeffizienzsteige-
rung und der Nutzung von erneuerba-
ren Energien soll der nicht erneuerbare 
Anteil kontinuierlich reduziert werden. 
Wichtige Massnahmen des Bundes zur 
Reduktion der Treibhausgase sind die 
CO2-Lenkungsabgabe, der Emissions-
handel und das Gebäudeprogramm 
von Bund und Kantonen.
Bei bestehenden Gebäuden ist das 
Energiesparpotenzial bei einer Mo-
dernisierung der Gebäudehülle sehr 
gross. Allein mit einer guten Wärme-
dämmung kann der Energieverbrauch 
um mehr als die Hälfte reduziert wer-
den. Im Kanton Aargau werden wei-
terhin über 50 Prozent der Wohnun-
gen mit Öl beheizt. Zusammen mit den 
mit Erdgas beheizten Gebäuden be-
trägt der fossil beheizte Anteil rund 
70 Prozent. Insbesondere bei Moder-
nisierungen, aber auch bei Neubau-
ten, kommt einer rechtzeitigen Bera-
tung von Bauherrschaften oder Ge-
bäudeeigentümerinnen und Gebäude-
eigentümern eine hohe Bedeutung zu. 
Die kantonale Energieberatung (ener-
gieberatungAARGAU) nimmt diese 
Aufgabe wahr und setzt sich für Infor-
mation und Aufklärung ein.
Im Handlungsfeld «Prozesse» werden 
Industrie und Dienstleistungsgewerbe 
betrachtet. Rund 450 Unternehmen im 
Kanton Aargau verbrauchen 30  Pro-
zent der gesamten konsumierten Ener-
gie respektive 40 Prozent des konsu-
mierten Stroms und zählen gemäss 
Definition im kantonalen Energiege-
setz zu den Grossverbrauchern. Im 
Rahmen der Zielvereinbarungen mit 
Grossverbrauchern erstellen die Un-
ternehmen jährlich Monitoringberichte 
über den Stand der Umsetzung. Indust-
rie-, Gewerbe- und Dienstleistungsun-
ternehmen sollen bestehende Energie-
effizienzpotenziale nutzen, die mit wirt-
schaftlich zumutbaren Massnahmen 
umgesetzt werden können (mehr dazu 
auf Seite 29 in dieser Broschüre). Durch 
den Einsatz effizienter Techniken in der 
Energieanwendung sowie in der Ab-
wärmenutzung soll die Umweltbelas-
tung verringert werden.

Interessen, insbesondere hinsichtlich 
der Versorgungssicherheit. Bei der 
Vergabe oder bei der Erneuerung von 
Konzessionen für Grosskraftwerke ist 
die Stromproduktion zu halten oder 
unter Berücksichtigung der Wirtschaft-
lichkeit auszubauen.
Das Ausbaupotenzial der erneuerba-
ren Energien ist bei den neuen erneu-
erbaren Energien am grössten. Der 
Kanton Aargau soll seinen Anteil an 
die vom Bund gesetzten Ziele für de-
ren Ausbau leisten. Pilotanlagen mit 
Technologien, die ein Potenzial haben, 
in Zukunft einen erheblichen Beitrag 
zur Versorgungssicherheit zu leisten, 
sollen unterstützt werden. Mit dem Zu-
bau von stochastischer Stromerzeu-
gung (Wind, Solar) werden die Fragen 
der Lastverschiebung, der Bereithal-
tung von Leistungsersatz in Kraftwer-
ken und der Stromspeicherung immer 
wichtiger. Dabei müssen zentrale und 
dezentrale Speicherung sowie Netz-
ausbau ganzheitlich betrachtet wer-
den. Des Weiteren ist eine effiziente 
Nutzung der erneuerbaren Energien 
durch eine regionale Planung und Ko-
ordination zu optimieren. Der Kanton 
unterstützt in Zusammenarbeit mit 
Dritten die regionale Koordination.
Rund 80  Prozent der in der Schweiz 
verbrauchten Primärenergie stammen 

de Aufgaben. Die Strategien werden 
in acht Handlungsfeldern vorgestellt 
und erläutert. Jedes Handlungsfeld 
ist möglichst selbsterklärend und ent-
hält – neben den bereits erwähnten 
Strategien – jeweils Ziele und Zielpfa-
de sowie Massnahmen. Letztere zei-
gen auf, wie der Kanton Aargau in Zu-
kunft die ihm übertragenen Aufgaben 
angehen wird. Die Unterscheidung 
von bereits laufenden bzw. von wei-
terführenden Massnahmen soll ver-
deutlichen, in welchen Bereichen der 
Kanton Aargau bereits aktiv ist und 
wo es noch Potenziale gibt, um die 
Ziele einer nachhaltigen Gesellschaft 
zu erreichen. Der modulare Aufbau soll 
als Grundlage der neu eingeführten 
rollenden Energieplanung dienen.
Die Wasserkraft ist im Aargau bereits 
weitgehend ausgebaut. Sie ist die wich-
tigste erneuerbare Energiequelle – 
sowohl der Schweiz als auch des Kan-
tons Aargau. Die wenigen noch freien 
Fliessstrecken an Rhein und Reuss 
sind ökologisch wertvoll und sollen 
erhalten bleiben. Verbleibende Poten-
ziale – insbesondere Effizienzsteige-
rungen bei bestehenden Anlagen – 
sollen jedoch konsequent genutzt wer-
den. Der Kanton Aargau setzt sich für 
den Ausbau der Wasserkraft ein und 
wahrt dabei seine energiepolitischen 

3	 Handlungsfelder	und	Strategien

Ausgehend von den energiepolitischen Leitlinien und 

den vier kantonalen Hauptzielen gemäss Kapitel 2 

ergeben sich für den Kanton in folgenden Bereichen 

Handlungsfelder und Strategien:

– Strom- und Wärmeerzeugung (Kapitel 3.1 bis 3.3)

– Energieverbrauch (Kapitel 3.4 bis 3.6)

– Übergreifende Aufgaben (Kapitel 3.7 bis 3.8)

Aufbau der Handlungsfelder

Der modulare Aufbau mit acht Handlungsfeldern soll 

die zukünftige Planung und Beratung im Parlament 

erleichtern und eine allfällige Überarbeitung (in fünf 

Jahren) vereinfachen. Jedes Handlungsfeld ist 

möglichst selbsterklärend und eigenständig darge-

stellt. Nach einer einführenden Erläuterung der 

Ausgangslage folgen die dem jeweiligen Handlungs-

feld zugeordneten Strategien (vgl. Abbildung 13). 

Anschliessend werden Ziele / Zielpfad, Massnahmen 

sowie weiterführende Massnahmen dargelegt. 

Letztere sind Ideen respektive Möglichkeiten, wie 

die bereits durchgeführten Massnahmen bei Nicht-

erreichen der Ziele / Zielpfad ergänzt werden 

könnten. Da jedes Handlungsfeld wie oben erwähnt 

Handlungsfelder und Strategien
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 Abbildung 13: Übersicht der Strategien und Handlungsfelder

Übergreifende Aufgaben

Strom- und Wärmeerzeugung

Handlungsfeld: 
Wasserkraft (erneuerbare Energien)

Energieverbrauch

Handlungsfeld:
Gebäude

Handlungsfeld:
Prozesse

Handlungsfeld:
Mobilität

Strategie: Wasserkraft Strategie: Gebäude

Strategie:  Prozesse / Energie-
anwendung

Strategie: Abwärmenutzung

Strategie:  Mobilität

Strategie: Sonnenenergie

Strategie: Windkraft

Strategie: Geothermie

Strategie: Erdgas

Strategie: Erdöl

Strategie: Wärmekraftkopplung

Strategie: Kernenergie

Strategie: Information und Beratung

Strategie: Vorbildfunktion

Strategie: Versorgungssicherheit Strom

Strategie: Versorgungssicherheit Erdgas

Handlungsfeld: 
Versorgungssicherheit und Energiespeicherung

Handlungsfeld: 
Querschnittsaufgaben

Strategie: Holz

Strategie: Biomasse

a) Grosswasserkraftwerke

b) Kleinwasserkraftwerke

Handlungsfeld:
Neue erneuerbare Energien

Handlungsfeld:
Nicht erneuerbare Energien

Übersicht der Strategien und Handlungsfelder
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erfüllen kann. Eine gute Integration der 
dezentralen Energieproduktion ist im 
Hinblick auf die Sicherung der Ener-
gieversorgung einem möglichst ra-
schen Ausbau vorzuziehen.
Zu den Querschnittsaufgaben zählen 
in erster Linie die Information und Be-
ratung sowie die Vorbildfunktion. So 
unterstützt der Kanton Aargau zum 
Beispiel mit einer unabhängigen Ener-
gieberatung den wirtschaftlichen und 
massvollen Umgang mit Energie und 
den Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien. Die rechtlichen Grundlagen der 
Vorbildfunktion sind aufgrund des kan-
tonalen Energiegesetzes für Bauten 
und Anlagen von Kanton und Gemein-
den bereits gegeben. Bei Ausstattung 
und Versorgung der eigenen Bauten 
und Anlagen ist für eine nachhaltige 
und effiziente Verwendung der Ener-
gie zu sorgen, soweit die Investitionen 
wirtschaftlich tragbar sind. Im Sinne 
der Vorbildfunktion soll ein Energie-
standard über den gesetzlichen Min-
destanforderungen angestrebt werden.

Umsetzung
Die zur Umsetzung benötigten finan-
ziellen Mittel ergeben sich aus den je-
weiligen Massnahmen, wobei die auf-
gezeigten Massnahmen grundsätzlich 
über den laufenden Aufgaben- und 
Finanzplan (AFP) und den Verpflich-
tungskredit finanziert werden. Bei 
Massnahmen, die im Falle einer Um-
setzung eine zusätzliche Finanzierung 
erfordern, wird in der Energiestrate-
gie explizit darauf hingewiesen.
Für die Umsetzung stehen dem Kan-
ton verschiedene Instrumente zur Ver-
fügung. Diese reichen von der kanto-
nalen Energiegesetzgebung und dem 
Richtplan über eine finanzielle Förde-
rung/Unterstützung von Energieeffi-
zienz und erneuerbaren Energien so-
wie Pilotprojekten, der Energiebera-
tung, bis hin zur Vorbildfunktion der 
öffentlichen Hand und den Stellung-
nahmen gegenüber dem Bund. Spä-
testens in fünf Jahren müssen die 
Zielerreichung evaluiert und die Ziele 
überprüft und allenfalls angepasst 
werden. Zurzeit wird ein Monitoring 
erarbeitet, das diese Beurteilung – 
auf der Grundlage von vorhandenen 
Daten – ermöglichen soll.

mit Strom und Erdgas strategisch 
wichtig. Zentrale Betriebsanlagen und 
Stromleitungen des öffentlichen Strom-
netzes sowie der SBB-Bahnstromver-
sorgung befinden sich auf Kantonsge-
biet. Das Paul Scherrer Institut (PSI) 
und die Fachhochschule Nordwest-
schweiz (FHNW) beteiligen sich an 
mehreren der sieben Swiss Compe-
tence Centers in Energy Research 
(SCCER), wobei das PSI bei den The-
men Speicherung und Biomasse die 
federführende Institution ist. Mit dem 
Projekt PARK innovAARE bewarben 
sich das PSI und der Kanton Aargau 
zudem für einen Netzwerkstandort des 
schweizerischen Innovationsparks. Im 
Rahmen seiner Kompetenzen unter-
stützt der Kanton Aargau die Energie-
wirtschaft und den Bund bei der Ge-
währleistung der Versorgungssicher-
heit. Mit geeigneten Rahmenbedin-
gungen sorgt er dafür, dass die Ener-
giewirtschaft diese Aufgabe optimal 

Ein weiteres Drittel des schweizeri-
schen Gesamtenergieverbrauchs ist 
auf die Mobilität zurückzuführen. Mit 
energieeffizienten Siedlungsstrukturen 
und verdichtetem Bauen schafft die 
Raumplanung raumwirksame Voraus-
setzungen für die Erhöhung der Ener-
gieeffizienz, den Einsatz erneuerbarer 
Energie und für die nachhaltige Mo-
bilität. Der spezifische Treibstoffver-
brauch der Fahrzeuge – und damit 
auch die CO2-Emissionen im Verkehr –  
soll mit dem Einsatz effizienter Fahr-
zeuge und nachhaltiger Antriebssys-
teme kontinuierlich reduziert werden. 
So unterstützt der Kanton beispiels-
weise effiziente Antriebssysteme mit 
dem Ziel, die neuen Antriebskonzep-
te in der Anfangsphase so weit zu un-
terstützen, dass sie am Markt als Al-
ternative wahrgenommen werden.
Bezüglich Versorgungssicherheit und 
Energiespeicherung ist der Kanton 
Aar gau für die Versorgung der Schweiz 
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 Es lohnt sich!
Wir beraten Sie gerne bei allen Fragen rund 
um das Thema Gebäude und Energie, zum Beispiel 
zu Wärmedämmung, Heizungsersatz, Solaranlagen, 
elektrischen Verbrauchern und Beleuchtung, 
Förderprogrammen etc. 
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